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Amtsgericht           Vierteljahr 20      

Ober-Gerichtsvollzieher/-in                Kassenbuch (KB) II  

Arbeitsgruppen-Nummer              Personal-Nummer              Nummer             
  

Abrechnungsschein  
für die Zeit vom        bis         

A. Abrechnung  
Eingegangene Doku- 

mentenpauschale  
(KB II Spalte 7)   

ETR  

Eingegangene Tmsatz- 
steuer  

(KB II Spalte 9)   

ETR  

Eingegangene Gebühren  
(KB II Spalte 5)   

ETR  

Einbehaltene Gebührenanteile von  
Spalte 3  

      Prozent1)   
als Vergütung  

ETR  

Abzuliefernde Beträge  
(Spalten 1 bis 3 abzüglich  

Spalte 4)   

ETR  

1  2  3  4  5  

                                             ETR  
  
  Kleinbeträge (KB II Spalte 6) :             ETR  

Zu den Spalten 3 bis 4:  Summe :           ETR  

     a)  Überschreitungen der Höchstbeträge für den einzelnen Auftrag  

           Keine              Ja, bei laufender Nummer            des KB II Spalte 5 2)   

     b)  Überschreitungen der Jahreshöchstbeträge  

            Keine              Ja, sind bei dieser Abrechnung berücksichtigt 2) 

                                      Ja, Ablieferung erst nach Festsetzung der Gebührenanteile  
1)    Absenkung um 0,5 % gemäß § 8 Satz 1 SächsBesG  2  Bei Überschreitung der jeweiligen Höchstbeträge ist auf einem besonderen Blatt darzu-  

     stellen, wie die in den Spalten 3 und 4 eingesetzten Beträge errechnet worden sind.  

 Bereits geliefert am:                    ETR  
 am:              ETR  
 am:              ETR  
 am:              ETR  

Insgesamt abzuziehen:           ETR  

Abzuliefernder Restbetrag:           ETR  

B. Berechnung der lohnsteuerpflichtigen Nebenbezüge  

Steuerpflichtig Spalte A4 in voller Höhe:            ETR    

  

       , den             
  Ober-Gerichtsvollzieher/-in  

- der Landesjustizkasse Chemnitz -  Vermerke  - der Bezügestelle -  
    
Der abzuliefernde Restbetrag ist nachgerechnet und wurde verbucht.  Der lohnsteuerpflichtige Nebenbezug ist nachgerechnet, die daraus resultierende  

Steuer wird von den Dienstbezügen des   

Monats           einbehalten.  

  

Chemnitz, den                       , den                      
  Buchhalter/in    

GV 5: Abrechnungsschein  (Anlage 3 zu Abschnitt E Ziffer II Nr. 2 S. 2 VwV zur GVGA und GVO)    
   OLG Dresden  


